
 

 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird überwiegend die männliche Sprachform verwendet. Sämtliche Personenbezeich-
nungen gelten für Frauen und Männer gleichermaßen. 
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DTV-Reihe: Recht in der Praxis  

Preisdarstellung und Werbung für Ferienunterkünfte mit kor-

rekten Preisangaben 

 

Wer Ferienunterkünfte vermietet und unter Angabe von Preisen wirbt, ist nach der 
Preisangabenverordnung (PAngV) zur Angabe des Endpreises verpflichtet. Hält sich 
der Vermieter* einer Ferienunterkunft nicht an die Vorgaben der Preisangabenverord-
nung, verstößt er gegen das Wettbewerbsrecht (§§ 3, 4 Nr. 11 UWG). Dies kann zu 
einer Abmahnung oder – im Falle einer geahndeten Ordnungswidrigkeit – sogar zu 
einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro führen. Auch Tourismusorganisationen müs-
sen sich bei der Herausgabe von Gastgeberverzeichnissen (print/online) und Katalo-
gen sowie auf Buchungsportalen im Internet an die Preisangabenverordnung halten.  

Verstöße gegen die Preisangabenverordnung können unter anderem durch Mitbewer-
ber bzw. Konkurrenten, durch Verbände zur Förderung der gewerblichen Interessen 
ihrer Mitglieder oder durch Verbraucherschutzverbände verfolgt werden.  

Für Tourismusorganisationen und die Vermieter von Ferienunterkünften ist es daher 
wichtig, die komplexe Rechtslage zu verstehen. So können sie die Vorgaben zur Wer-
bung und Preisdarstellung rechtssicher umsetzen. 
 
 

I. Zweck und Grundsätze der Preisangabenverordnung 

Die Preisangabenverordnung (PAngV) ist eine deutsche Verbraucherschutzverord-
nung. Sie ist seit 1985 (mit zwischenzeitlichen Änderungen) in Kraft. Zweck der Preis-
angabenverordnung ist es, durch eine sachlich zutreffende und vollständige Verbrau-
cherinformation Preiswahrheit und Preisklarheit zu gewährleisten. Durch optimale 

Preisvergleichsmöglichkeiten sollen die Stellung der Verbraucher gegenüber Handel 
und Gewerbe gestärkt und der Wettbewerb gefördert werden. 

 

Der DTV empfiehlt:  

Folgender Grundsatz ist bei der Werbung für Ferienunterkünfte unter Angabe von 

Preisen immer zu beachten: Der Gast muss ohne Taschenrechner und Rückruf, ohne 
umständliches „Herumrechnen“ und Addieren, ohne gesonderte Nachfrage oder sons-
tige Maßnahmen in der Lage sein, den Preis der Unterkunft für die von ihm gewünsch-
te Unterkunftsart, Aufenthaltsdauer und Saisonzeit zu ermitteln.  
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Die oft vorgebrachte Argumentation, dass der Gast einzelne Kostenpunkte spielend 
leicht selbst und ohne großen Aufwand zusammenrechnen könne (und daran auch 
gewöhnt sei), wird weder von der Wettbewerbszentrale noch von den Gerichten akzep-
tiert. Auch der Verweis auf fehlenden Platz in der Werbeanzeige bzw. im Gastge-
berverzeichnis oder auf ein tradiertes Layout im Gastgeberverzeichnis, Hausprospekt 
oder auf der Webseite kann Verstöße gegen die Preisangabenverordnung nach stän-
diger Rechtsprechung nicht rechtfertigen bzw. ungeschehen machen. 
 

 

II. Angabe des Endpreises – grundsätzliche Regeln 

Maßgeblich für die Preisdarstellung in der Werbung ist § 1 Absatz 1, Satz 1 der Preis-
angabenverordnung:  

§ 1 Abs. 1 Satz 1 Preisangabenverordnung (PAngV) 

Wer als Anbieter von Waren oder Leistungen gegenüber Verbrauchern unter An-

gabe von Preisen wirbt, hat die Preise anzugeben, die einschließlich der Umsatz-

steuer und sonstiger Preisbestandteile zu zahlen sind (Gesamtpreise).  

 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil aus dem Jahr 1991 entschieden, 
dass der Anbieter einer Ferienunterkunft verpflichtet ist, bei der Angabe von Mietprei-
sen End- bzw. Gesamtpreise anzugeben (BGH, Urteil vom 6. Juni 1991, Az. I ZR 
291/89, abgedruckt in NJW 1991, S. 2706).  

Diese Rechtsprechung wurde seitdem durch zahlreiche Gerichtsentscheidungen fort-
geführt (u.a. LG Wiesbaden, Urteil vom 18.09.2015, Az. 13 O 5/15; OLG Braun-
schweig, Beschluss vom 08.04.2015, Az. 2 U 50/14; OLG Hamm, Urteil vom 
04.06.2013, Az. 4 U 22/13; OLG Schleswig-Holstein, Urt. v. 22.03.2013, Az.6 U 27/12). 

 

Der Endpreis 

Unter dem End- bzw. Gesamtpreis ist der tatsächlich zu zahlende Preis einschließ-

lich Umsatzsteuer und sämtlicher Nebenkosten zu verstehen.  

Der DTV empfiehlt:  

Der Endpreis muss alle Kosten umfassen, die pauschal und in jedem Fall (obligato-
risch) vom Gast für die angebotene Leistung zu entrichten sind. 

  

Die Kosten für Strom, Wasser, Gas und Heizung sowie für Bettwäsche und die Endrei-
nigung müssen also grundsätzlich in den Mietpreis mit einbezogen werden. Es genügt 
insofern nicht, in der Werbeanzeige lediglich einen Teilpreis zu nennen und einen wei-
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teren Betrag anzugeben, den der Kunde zur Bestimmung des tatsächlichen Endpreises 
hinzurechnen muss. Die separate Ausweisung der Kosten für die Endreinigung – bei-
spielsweise durch den Hinweis „Preis pro Nacht zzgl. Endreinigung“ – ist unzulässig.  

Der Vermieter einer Ferienunterkunft darf zwar die einzelnen Preisbestandteile auf-
schlüsseln, muss aber in der Werbeanzeige die einzelnen Posten selbst zu einem Ge-
samtpreis zusammenrechnen. Der Gast, der sich für ein Angebot interessiert, soll nicht 
einzelne Preisposten zusammenaddieren müssen, sondern auf einen Blick erkennen, 
wie teuer die Leistung sein wird. 

Die Pauschale für die Endreinigung kann auch in den Ersttagespreis eingerechnet 
werden. Bei der Darstellung der Folgetagespreise wird die Endreinigungspauschale 
dann nicht berücksichtigt. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Endreinigung im We-
ge einer Mischkalkulation auf den Gesamtpreis umzulegen. Auch aus Sicht der Wett-
bewerbszentrale ist dies wettbewerbsrechtlich zulässig. 

 

Zuschläge 

Der DTV empfiehlt:  

Gesondert aufgeführte Zuschläge (beispielsweise für Frühstück, Parkplatz, Doppel-
zimmer, Einzelbelegung usw.) dürfen nicht in Fußnoten, "Sternchen-Anmerkungen" 
oder dem Kleingedruckten versteckt werden.  

 

Extra-Zuschläge müssen dem Gast erkennbar und nachvollziehbar mitgeteilt werden. 
Pauschale Hinweise auf Zuschläge („Preise gelten nicht während der Ferien“ oder 
„Mindermengen-Zuschläge möglich“) sind intransparent und daher nicht zulässig.  
 

 
III. Ausnahmen 

1. Nachweis des tatsächlichen Verbrauchs 

Die Verpflichtung, den Endpreis anzugeben, schließt jedoch eine verbrauchsabhängige 
Abrechnung der Nebenkosten nicht aus. Wenn ein Nachweis der tatsächlich angefalle-
nen Kosten für Strom, Wasser, Gas und Heizung beispielsweise anhand eines Zählers 
geführt werden kann, dürfen Nebenkosten auch verbrauchsabhängig abgerechnet 
werden. 
 

2. Fakultative Endreinigung und fakultative (Wahl-)Leistungen 

Lässt der Vermieter dem Gast die Wahl, ob die Endreinigung vom Gast selbst in Eigen-
regie durchgeführt wird oder vom Vermieter übernommen werden soll, so ist die End-
reinigung keine obligatorische Nebenleistung. In diesem Fall dürfen die Kosten der fa-
kultativen Endreinigung gesondert ausgewiesen werden. Dies gilt auch für andere 
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(Wahl-)Leistungen (beispielsweise Bettwäsche und Fahrradverleih). Sofern deren In-
anspruchnahme dem Gast freigestellt ist, ist eine separate Ausweisung der Kosten zu-
lässig. 

Der DTV empfiehlt:  

Es bedarf nach ständiger Rechtsprechung eines ausdrücklichen, drucktechnisch 
deutlichen Hinweises darauf, dass es dem Gast freigestellt ist, die Endreinigung bzw. 
andere Wahlleistungen (z. B. Wäschepaket) entweder selbst durchzuführen oder als 
fakultative Leistung hinzu zu buchen. Der Hinweis auf die Wahlleistung darf nicht in 
Fußnoten oder "Sternchen-Anmerkungen" versteckt werden (vgl. OLG Braunschweig, 
Beschluss vom 08.04.2015, Az.: 2 U 50/14). Andernfalls drohen Abmahnungen. 

 

 

3. Kurtaxe und Bettensteuer 

Der DTV empfiehlt:  

Die Kurtaxe ist gesondert aufzuführen und nicht in den Endpreis einzubeziehen. Die 
„Bettensteuer“ und die Tourismusabgabe können dagegen Preisbestandteil sein 
und müssen dann in den Endpreis eingerechnet werden. 

Hintergrund: Bei der Kurtaxe handelt es sich um eine kommunale Gebühr. Abgabe-
pflichtig gegenüber der Kommune ist der Gast, nicht der Vermieter. Insoweit ist die Kur-
taxe unabhängig vom Vertrag zwischen Gast und Vermieter. Der Vermieter muss die 
Kurtaxe allenfalls beim Gast „eintreiben“ bzw. einziehen und an die Kommune ablie-
fern, falls der Gast nicht bei der Kommune direkt bezahlt. Daher ist die Kurtaxe nicht 
Teil des Mietpreises. 

Nach einem Urteil des OLG Köln (Urteil vom 14.03.2014, Az. 6 U 172/13) ist die sog. 
"Bettensteuer" (auch Kulturförderabgabe genannt) dagegen Preisbestandteil. Denn 
Steuerschuldner ist nach kommunalen Satzungen nicht der Gast, sondern der Vermie-
ter. Es handelt sich um eine aufgrund kommunaler Steuerpflicht zu zahlende Abgabe 
des Beherbergungsbetreibers.  

Der Vermieter bzw. Hotelbetreiber kann diese Abgabe im Rahmen seiner unternehme-
rischen Entscheidung an den Gast „weiterreichen". Reicht der Inhaber des Beherber-
gungsbetriebes die in der „Bettensteuer“ liegende Belastung an seine Kunden weiter 
und stellt sie den Gästen in Rechnung, dann ist die Abgabe auch Bestandteil des (ob-

ligatorisch zu zahlenden) Preises und muss in den Endpreis eingerechnet wer-

den. Dies gilt auch für die Tourismusabgabe. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vervielfältigung und Veröffentlichung von Inhalten nur mit ausdrücklicher Genehmigung des DTV.                            Seite 5 von 11 

IV. Angabe des Endpreises - „von-bis-Preise“ und „ab-Preise“ 

Für die Werbung zur Vermietung von Ferienunterkünften gilt grundsätzlich: Ein diffe-
renziertes und konkretes Vermietungsangebot ist stets mit einem konkreten End-

preis zu kommunizieren. Je konkreter das Angebot und die Angaben zur beworbenen 
Ferienunterkunft sind, desto konkreter und genauer müssen entsprechend auch die 
(Preis-)Angaben sein. 

Werden dagegen mehrere Angebote eines Vermieters oder alle Angebote einer Tou-
rismusorganisation in einer Angebots- bzw. Leistungsübersicht beworben, sind 
„von-bis-Preise“ und „ab-Preise“ grundsätzlich erlaubt – allerdings nur unter 

strengen Voraussetzungen.  

 

1. Werbung für Ferienunterkünfte durch eine Tourismusorganisation im 

Gastgeberverzeichnis, Katalog oder Internet 

a) „Von-bis-Preise“ und „ab-Preise“ –  Grundsätze 

Die Werbung mit Endpreisen in Form von Margenpreisen („von-bis-Preisen“ oder „ab-
Preisen“) ist grundsätzlich zulässig, wenn eine Tourismusorganisation im Gastge-
berverzeichnis, im Katalog oder im Internet lediglich eine Angebots- bzw. Leistungs-

übersicht über das Vermietungsangebot vor Ort, aber kein konkretes Preis-
Leistungsangebot geben will.  

Mit anderen Worten: Die Preisangabe stellt dann lediglich einen Orientierungshinweis 
auf ein noch unbestimmtes Angebot dar und in der Angebots- bzw. Leistungsübersicht 
wird eine Vielzahl an Angeboten im Rahmen einer Publikation vorgestellt. Eine Touris-
musorganisation kann daher beispielsweise sämtliche angebotenen Ferienwohnungen 
in ihrem Gastgeberverzeichnis oder im Internet ohne detaillierte Leistungsbeschreibung 
mit „von-bis-Preisen“ oder „ab-Preisen“ präsentieren.  

 

Der DTV empfiehlt:  

Bei der Werbung mit Endpreisen in Form von Margenpreisen („von-bis-Preise“) müssen 
immer die Faktoren angegeben werden, die den Preis bilden – beispielsweise Zimmer-
kategorie, Zimmerbelegung, Lage, Ausstattung, Aufenthaltsdauer und/oder Saison 
(sog. preisbildende bzw. preisgestaltende Faktoren).  

Wenn es Unterschiede sowohl nach den Saisonzeiten, als auch nach der Aufenthalts-
dauer oder auch nach dem Typ der Unterkunft gibt, dann muss dies in der Preisaus-
zeichnung bzw. Preisdarstellung klar bezeichnet sein. Die Angaben müssen transpa-
rent, nachvollziehbar und (datums-)genau sein. 
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b) Vorsicht bei mengenmäßigen und zeitlichen Einschränkungen  

Viele Vermieter haben mehrere Ferienunterkünfte verschiedener (Preis-)Kategorien 
im Angebot, beispielsweise Zimmer unterschiedlicher Größe und Ausstattung. Beson-
dere Vorsicht ist geboten, wenn diese Ferienunterkünfte mit sogenannten Margenprei-
sen („von-bis-Preise“) beworben werden: Auch in der untersten (Preis-)Kategorie müs-
sen Zimmer in nicht nur unbedeutendem Umfang vorhanden sein, sonst handelt es 
sich um irreführende und damit wettbewerbswidrige Werbung. Unzulässig ist es auch, 
Zimmer zu einem günstigen Preis zu bewerben, ohne auf die zeitlich eingeschränkte 
Verfügbarkeit (z. B. nur zu bestimmten Zeiten) deutlich hinzuweisen.  

Maßstab sollte sein, dass derjenige Preis, mit dem geworben wird, auch tatsäch-

lich erzielbar ist. 

Das OLG Schleswig hat beispielsweise entschieden, dass eine Preiswerbung dann 
irreführend ist, wenn bei einem 55 Zimmer umfassenden Hotel in der untersten Preis-
kategorie tatsächlich jeweils nur ein Zimmer pro Zimmertyp zur Verfügung steht (Urteil 
vom 8. Mai 2007, Az. 6 U 73/06).  

 

c) Saisonpreise 

Sind die Vermietungspreise saisonabhängig, sind saisonale Preisunterschiede bei der 
Angabe eines „von-bis-Preises“ zu kommunizieren. Eine Einteilung in Vor-, Haupt- und 
Nebensaison ist zu empfehlen, damit der Gast die Preise für Ferienwohnungen und 
Privatunterkünfte bestmöglich vergleichen kann. Allerdings müssen in diesem Falle die 
Saisonzeiträume angegeben werden. Soll ein Preisangebot nur für bestimmte Zeiträu-
me gelten, müssen diese Angebotseinschränkungen also auch ausdrücklich mitgeteilt 
werden (Beispiel: Preis gilt nicht vom 22. Dezember bis zum 6. Januar oder Preisange-
bot gilt nur vom 7. Januar bis zum 15. Februar).  

 

„Von-bis-Preise“ innerhalb einer Saison 

Da es sich bei einem Gastgeberverzeichnis in der Regel nur um eine Angebots- bzw. 

Leistungsübersicht handelt, dürfen grundsätzlich auch "von-bis-Preise" und "ab" 
Preise innerhalb einer Saison (z. B. „50 Euro bis 80 Euro“ oder „ab 50 Euro“ in der 
Hochsaison) angegeben werden. Voraussetzung dafür ist aber, dass es sich bei die-
sem Preis um den Endpreis handelt (wie oben beschrieben) und dass dieser Preis 
auch tatsächlich existiert bzw. erreichbar ist.  

Mit anderen Worten: Die Ferienunterkunft muss vom Gast irgendwann in der angege-
benen Saison zu jedem Preis der Preisspanne – insbesondere auch zu dem niedrigs-
ten angegebenen Preis – gebucht werden können. Andernfalls ist die Preisdarstellung 
irreführend. 
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„Eigene“ Saisonzeiten der Vermieter 

Viele Tourismusorganisationen sehen sich zunehmend mit dem Problem konfrontiert, 
dass die Vermieter nicht die im Gastgeberverzeichnis vorgegebenen Saisonzeiträume 
einhalten möchten und/oder die Vermieter „eigene“ Saisonzeiträume verwenden. In 
Rücksprache mit der Wettbewerbszentrale gilt diesbezüglich Folgendes: Gerade ange-
sichts des Umstandes, dass unterschiedliche Anbieter unterschiedliche Saisonzeiten 
praktizieren, ist es im Sinne einer Preistransparenz und exakten Information über den 
Preis erforderlich, die Saisonzeiten in der Preiswerbung datumsmäßig zu definieren. 
 

Der DTV empfiehlt:  

1. Tourismusorganisationen können zum einen im Interesse einheitlicher und transpa-
renter Preisgestaltung feste Saisonzeiten vorgeben, an die sich die Vermieter (ver-
trags- oder satzungsgemäß) halten müssen.  

2. Eine andere Lösung besteht darin, im Gastgeberverzeichnis diejenigen Vermieter zu 
kennzeichnen, die „eigene“ (von der Vorgabe des Gastgeberverzeichnisses abwei-
chende) Saisonzeiträume verwenden – erforderlich ist dann der Hinweis im Gastge-

berverzeichnis, dass jeweils die Saisonzeiten der einzelnen Vermieter verbindlich 

sind. Dies ist zulässig vor dem Hintergrund, dass es sich bei einem Gastgeberver-
zeichnis in der Regel nur um eine Angebots- bzw. Leistungsübersicht handelt und 
nicht um die alleinige Buchungsgrundlage. 

 

d) Preis auf Anfrage 

Bei Werbeanzeigen in Zeitungen oder im Internet sind die Angabe „Preis auf Anfrage“ 
oder „ab-Preise“ zulässig, wenn hinsichtlich der näheren Preisinformation auf die Inter-
netseite oder die telefonische Preisauskunft der Touristinformation/des Vermieters ver-
wiesen wird. 
 
 

2. Werbung durch den Vermieter im Hausprospekt und im Internet 

a) „Von-bis-Preise“ und „ab-Preise“ – die Grundsätze 

Für die Werbung des Vermieters im Hausprospekt und im Internet gilt: Die Angabe von 
Endpreisen in Form von Margenpreisen („von-bis-Preis“ oder „ab-Preis“) ist zwar 
grundsätzlich zulässig – an diese Werbung und Preisdarstellung sind aber die strengs-

ten Anforderungen zu stellen (deutlich strenger noch als bei Gastgeberverzeichnis-
sen). Handelt es sich lediglich um eine Angebotsübersicht und wirbt ein Vermieter mit 
verschiedenen Objekten mit unterschiedlicher Ausstattung und Größe, dann darf er 
grundsätzlich Preismargen oder „ab-Preise“ angeben. Wird aber ein konkretes Ob-
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jekt beworben, so ist der Vermieter verpflichtet, den konkreten Endpreis mitzutei-

len.  

Nach Einschätzung der Wettbewerbszentrale ist es Vermietern zu empfehlen, auf 

ihrer eigenen Internetseite (bzw. in ihren eigenen Flyern) mit konkreten Preisen 

und nicht mit „von-bis-Preisen“ zu werben. 

Der Vermieter kann seine Preise nach Saisonzeiten staffeln, wenn diese als Saison-
preise ausdrücklich gekennzeichnet sind. Auch hier gilt: Weist ein Vermieter Saisonzei-
ten nicht aus, verstößt er gegen die Preisangabenverordnung und kann abgemahnt 
werden. Soll ein Preisangebot nur für bestimmte Zeiträume gelten, müssen diese An-
gebotseinschränkungen ausdrücklich mitgeteilt werden (Beispiel: Preis gilt nicht vom 
22. Dezember bis zum 6. Januar oder Preisangebot gilt nur vom 7. Januar bis zum 15. 
Februar). Nennt ein Vermieter solch einschränkende Kriterien für seine Angebote nicht, 
verstößt er gegen die Preisangabenverordnung.  

Wird ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung mit Preisen beworben, die sich nach der 
Anzahl der Personen richten, so ist mitzuteilen, für wie viele Personen der angegebe-
ne Preis gilt. Die Kosten für jede weitere Person sind gesondert aufzuführen. 
 

b) Werbung in Zeitungsannonce 

Wirbt ein Vermieter mit einer Zeitungsannonce für mehrere seiner Objekte, darf er mit 
„Preis auf Anfrage“ oder „ab-Preisen“ werben. Allerdings ist er verpflichtet, für nähere 
Preisinformationen auf seine Internetseite zu verweisen oder seine Telefonnummer für 
eine Preisauskunft anzugeben. 

 

V. Für Tourismusorganisationen und Vermieter: Beispiele für eine korrekte 

Preisauszeichnung  

1. Werbung mit „von-bis-Preisen“ und „ab-Preisen“  

 

Angebotsübersicht bei mehreren Ferienwohnungen:  

Objekt Objektbeschreibung/ Objektangaben Preis 

Haus Erika 4 Ferienwohnungen für 2-6 Personen Preis von x € bis x € 

Haus Irene 4 Ferienwohnungen unterschiedlicher    
Ausstattung und Größe 

Preis von x € bis x € 

Haus Margot 4 FeWo je nach Aufenthaltsdauer Preis ab x € 
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Angebotsübersicht bei mehreren Ferienwohnungen: 

Objektbeschreibung (Beispiel): Ferienwohnungen 300 m vom Strand in ruhiger Lage. 
Jede FeWo ist mit je 2 Schlafzimmern (1 Doppelbett, 2 Einzelbetten), WZ, DU/WC, Ter-
rasse ausgestattet. Vermietung ganzjährig. 

Typ Klassif. Anzahl Betten max. m² W / S  Küche Preis  /Tag 

FH F **** 2 4 76 1 / 2  KüZeile x-x € 

 

Die jeweilige Angebotsübersicht dieser Beispiele soll dem Gast zur ersten Orien-

tierung über das Preis-Leistungsangebot dienen, beinhaltet aber noch kein kon-

kretes Vermietungsangebot. 

 

Angebot für eine Ferienwohnung: 

Objektbeschreibung: 1 FeWo mit Terrasse auf einem 500 m² großen Grundstück in 
ruhiger Lage. Für 2 Erwachsene / 2 Kinder, Vermietung ganzjährig, Strand: 2 km. 

Typ Klassif. Anzahl Betten max. m² W / S / WS Küche Preis  /Tag 

FH  1 2-4 55 1 / 1 / 0 Kü 35 € 

 

 

2. Werbung unter Angabe von Saisonzeiten 

 

Angebot für eine Ferienwohnung: 

Vorsaison   Hauptsaison   Nebensaison 

30 €*    50 €*    30 €* 

 

Angebotsübersicht bei mehreren Ferienwohnungen:  

Vorsaison   Hauptsaison   Nebensaison 

30 – 50 €*   50 – 80 €*   30 – 50 €* 
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Konkretes Angebot für mehrere Ferienwohnungen unterschiedlicher Standards: 

FeWo Typ A*   FeWo Typ B*   FeWo Typ C* 

VS HS NS   VS HS NS                   VS HS NS 

50 € 80 € 50 €   60 € 90 € 60 €                   70 € 100 € 70 €  
 

* Preis pro Tag bei 4 Personen, jede weitere Person 10 € Aufpreis; inkl. Endreinigung und aller 
Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung) 

VS = Januar – Mai; HS = Juni – August; NS = September – Dezember; über Weihnachten, Sil-
vester, Ostern, Pfingsten und an gesetzlichen Feiertagen gelten HS-Preise 

 

 

 

Anzahl Typ Klassif. Betten max. 

m² 

W / S / WS Preis  /Tag 

 NS               ZS               HS  

3 FW F *** 2-4 70 1 / 2 / 0  49-59 €     59-79 €       77-97 € 

1 FH F ** 2 26 0 / 0 / 1  29 €           39 €            49 € 

 

 

 

3. Staffelung nach Aufenthaltsdauer 
 

Angebot für eine Ferienwohnung: 

1.-3. Tag*   4.-7. Tag*   ab dem 8. Tag* 

60 €    50 €    45 € 

 

* Preis pro Tag bei 4 Personen, jede weitere Person 5 € Aufpreis; inkl. Endreinigung und aller 
Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung) 

 

alternativ: 

Angebot für eine Ferienwohnung: 

1.-3. Tag*   4.-7. Tag*   ab dem 8. Tag* 

60 €    50 €    45 € 
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 Vorsaison  Hauptsaison  Nebensaison 

1. Tag  65 €   85 €   65 € 

Jeder weitere Tag 35 €   55 €   35 € 

 

Preise werden pro Tag bei 4 Personen berechnet, jede weitere Person 10 € Aufpreis. 

Im Preis enthalten sind alle Nebenkosten (Endreinigung, Strom, Wasser, Heizung). 

VS = Januar – Mai; HS = Juni – August; NS = September – Dezember; über Weihnachten, Sil-
vester, Ostern, Pfingsten und an gesetzlichen Feiertagen gelten HS-Preise 

 

 

Hinweis: 

Dieser Beitrag wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität des Inhalts kann jedoch nicht übernommen wer-

den. Für Schäden, die aus der Benutzung dieses Beitrages entstehen, können wir 

keine Haftung übernehmen. 
 
                        Stand: Juni 2016 


